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Pressemitteilung 

 

Europäischer AI-Act: Auch bei künstlicher Intelligenz 

den Datenschutz nicht vergessen! 

 

Erfurt, 28.02.2024:  

Das europäische Gesetzgebungsverfahren zur künstlichen Intelligenz (KI) - „AI-Act“ 

(AI: Artificial Intelligence) - geht dem Ende entgegen. Der voraussichtlich endgültige 

Entwurf, der kurz als „AI-Act“ bezeichneten Verordnung ist bekannt geworden und 

wird voraussichtlich im Mai 2024 in Kraft treten. 

Damit hat der europäische Gesetzgeber ein wegweisendes Papier zur dieser Techno-

logie geschaffen, welche immer mehr Felder des Arbeits-, Lern-, Sozial- und Freizeit-

lebens besetzt. KI-Anwendungen existieren schon lange Zeit, waren aber in ihrer 

Funktion auf kleine Anwendungsgebiete beschränkt, wie die Verbesserung von Fotos, 

Diktierfunktion, Spurhalte-Assistenten, Kurzbefehle an smarte Lautsprecher. Durch die 

nun verfügbare Rechenkraft und Weiterentwicklungen der Lernmethoden werden die 

zur Verfügung stehenden Funktionen aber immer mächtiger – scheinbares Sprachver-

ständnis, generieren von Bildern, Software, Musik, Videos. Dementsprechend wächst 

auch das Einsatzgebiet von KI. Weil die KI-Anwendungen so mächtig geworden sind, 

sind mit deren Anwendung auch gewisse Gefahren in Bezug auf das informationelle 

Selbstbestimmungsrecht, die Sicherheit und auch Gesundheit von Menschen verbun-

den. Dies hat auch der europäische Gesetzgeber erkannt. Deshalb hat er im Rahmen 

des AI-Acts ausdrücklich die fortgeltende Anwendbarkeit der Datenschutzgrundver-

ordnung (DS-GVO) bei solchen Anwendungen geregelt. 

So heißt es in Erwägungsgrund (5aa) des Entwurfs, dass das Grundrecht des Schut-

zes personenbezogener Daten durch die DS-GVO und die JI-Richtlinie geschützt wer-

den. Der AI-Act hat weder das Ziel, diesen Schutz, noch die Aufgaben und Befugnisse 

der zuständigen Aufsichtsbehörden einzuschränken. Entsprechend ist auch in Art. 2 

Ziff. 5a. AI Act geregelt, dass weder die DS-GVO, noch die JI-Richtlinie durch den Ai-

Act berührt werden. Ausnahme hiervon sollen in der derzeitigen Fassung Art. 10 Abs. 

5 und Art 54 AI Act sein. 
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So regelt Art. 10 Abs. 5 lit. f) AI-Act die Zulässigkeit der Verwendung von besonderen 

Kategorien personenbezogener Daten beim Trainieren, Validieren und Testen von KI-

Anwendungen, um mögliche Diskriminierung durch die Anwendung zu verhindern, die 

Auswirkungen auf die Gesundheit und Sicherheit von Personen haben könnten. Dabei 

müssen nach Art. 10 Abs. 5 lit. fa) AI Act, angemessene Maßnahmen eingerichtet sein, 

eine solche Voreingenommenheit des Systems zu erkennen, zu verhindern und abzu-

mildern. Art. 52c Nr. 1, Abs. (d) bestimmt aber auch, dass eine „ausreichende Zusam-

menfassung“ des Trainingsmaterials, welches zum Training von bestimmten KI-

Modellen genutzt wurde, durch Hersteller veröffentlicht werden müssen.  

Art. 54 AI Act regelt die Voraussetzungen, unter denen personenbezogene Daten zur 

Entwicklung, Training und Testen bestimmter AI Anwendungen in einer Entwicklungs-

umgebung nach Art 53 AI Act verwendet werden dürfen (sog. Sandbox). Hiernach sind 

die Mitgliedsstaaten verpflichtet sicherzustellen, dass ihre jeweilig zuständigen Behör-

den auf nationaler Ebene eine solche Entwicklungsumgebung schaffen. Diese soll eine 

kontrollierte Umgebung schaffen, die für eine beschränkte Zeit die Entwicklung und 

das Trainieren und validieren von AI Systemen ermöglicht, bevor diese auf dem freien 

Markt zur Verfügung gestellt werden. 

Kurz: Der AI Act geht an bestimmten Punkten über die DS-GVO hinaus, indem Rege-

lungen zum Qualitätsmanagement, zur Sicherstellung der ungefährlichen Verwen-

dung, zu Prüfgremien, Prüfmethoden und zu Risikoklassen definiert werden. Auf der 

anderen Seite spezifiziert er allgemeine Regelungen der DS-GVO nun genauer, indem 

der risikobasierte Ansatz genutzt wird, um bestimmte Risikogruppen zu definieren, für 

welche jeweils passende Sicherheitsmaßnahmen definiert werden. Auch regelt der AI-

Act in einigen Punkten die Transparenzpflichten, welche es auch im Datenschutzrecht 

gibt, genauer. Die Transparenzpflichten nach DS-GVO werden aber nicht ersetzt, son-

dern eher erweitert. Allerdings nutzt er auch Öffnungsklauseln um die Verwendung von 

personenbezogenen Daten in bestimmten Fällen zu ermöglichen. 

„Im Übrigen ist bei der Entwicklung und beim Verwenden von Anwendungen, die unter 

den AI Act fallen, die DS-GVO und die JI-Richtlinie uneingeschränkt anwendbar. Ins-

besondere bedeutet dies, dass es für jeden Umgang mit personenbezogenen Daten 

einer Rechtsgrundlage bedarf und dass die Verarbeitung in transparenter Weise erfol-

gen muss,“ so der noch amtierende Thüringer Landesbeauftragte für den Datenschutz 

und die Informationsfreiheit (TLfDI), Dr. Lutz Hasse, Auch die Betroffenenrechte nach 

DS-GVO werden in keiner Weise eingeschränkt. Ein nach AI-Act zertifiziertes oder 
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geprüftes System ist damit nicht automatisch auch datenschutzkonform. Vielmehr 

kann nur davon ausgegangen werden, dass das vom KI-System ausgehende Risiko 

ausreichend abgemildert und kontrolliert ist. Alle anderen an Verantwortliche gerich-

tete Pflichten der DS-GVO und Rechte von Betroffenen bleiben unberührt. 

 

Der TLfDI ist also auch für künstliche Intelligenz die zuständige Aufsichtsbe-

hörde und wird das Einhalten der datenschutzrechtlichen Regelungen auch im 

Bereich von KI-Anwendungen innerhalb seiner Zuständigkeit überwachen. 

 
 

Dr. Lutz Hasse 
Thüringer Landesbeauftragter für den Datenschutz 

und die Informationsfreiheit 
Häßlerstraße 8 
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www.tlfdi.de 
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